
Mündliche Anfrage mit Antwort vom 28.08.2009 
 
des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf die Frage 12 der Abg. Dr. Gab-
riele Andretta, Daniela Behrens, Dr. Silke Lesemann, Matthias Möhle, Jutta Rüb-
ke, Stefan Schostok und Wolfgang Wulf (SPD)  
 
Wird die Landesregierung eine ordnungsgemäße Beratung des Haushalts 
2010 sicherstellen?  
 
Im Mai wurde dem Landtag gemäß § 97 LHO der Jahresbericht des Niedersächsi-
schen Landesrechnungshofs 2009 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung - Be-
merkungen und Denkschrift zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für 
das Haushaltsjahr 2007 - vorgelegt. Im Bericht wird kritisiert, dass die Hochschu-
len die im Niedersächsischen Hochschulgesetz vorgegebenen handels- und lan-
desrechtlichen Bestimmungen zur Erstellung der Jahresabschlüsse überwiegend 
nicht einhalten. Nach den geltenden Regelungen sind die Hochschulen verpflich-
tet, ihren Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbe-
richt des Abschlussprüfers spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-
jahres dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorzulegen. Dieser Vorgabe 
kamen die Hochschulen in der Mehrzahl der Fälle nicht nach. Bis Ende letzten 
Jahres lagen dem Landesrechnungshof für das Geschäftsjahr 2007 von den ins-
gesamt siebzehn geprüften Hochschulen lediglich drei testierte Jahresabschlüsse 
vor. Für die Geschäftsjahre 2006 standen acht und für 2005 zwei testierte Jahres-
abschlüsse aus.  
 
Die Jahresabschlüsse dienen dem Zweck, dass die Hochschulen gegenüber dem 
Landtag sowie der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Verwendung der ihnen 
gewährten Landesmittel abgeben. Schließlich enthalten sie eine Vielzahl von In-
formationen, die für die Steuerung und die Kontrolle der Hochschulen relevant 
sind. Darüber hinaus liefern die Jahresabschlüsse die Grundlage für eine sachge-
rechte Planung und Steuerung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen im 
Rahmen der Haushaltsberatungen. Ihre Rechenschafts-, Informations- und Pla-
nungsfunktion können die Jahresabschlüsse jedoch nur dann erfüllen, wenn sie 
innerhalb der hochschul- und handelsrechtlichen Zeitvorgaben erstellt und ent-
sprechend ausgewertet werden.  
 
Wir fragen die Landesregierung:  
 

1. Wie wird sie sicherstellen, dass dem Parlament zur Beratung des Haushal-
tes 2010 die Jahresabschlüsse aller Hochschulen für die Geschäftsjahre 
2007 und 2008 fristgerecht vorliegen werden?  

 
2. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung aus der Feststellung im 

Prüfbericht ziehen, wonach einige Hochschulen fehlende Mittel zur Finan-
zierung von Investitionen durch Mittel für die Lehre und anderer laufender 
Aufwendungen ausgeglichen haben?  

 
3. Wie gehen die Ergebnisse der von der Landesregierung durchgeführten 

Analyse der Jahresabschlussprüfungsberichte 2007 und 2008 in die vom 
Land in Aussicht gestellte Verlängerung des Zukunftsvertrags, mit der damit 
verbundenen Festschreibung des Mittelbedarfs der Hochschulen über das 
Jahr 2010, ein?  



 
 
Antwort: 
 
Die Hochschulen des Landes werden seit dem Jahr 2001 als Landesbetriebe ge-
mäß § 26 LHO geführt. Dies führte zu einem Wechsel vom kameralistischen zum 
kaufmännischen Rechnungswesen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 überführte 
die Landesregierung zudem fünf Hochschulen auf deren Antrag in die Träger-
schaft von Stiftungen des öffentlichen Rechts. Für die Rechnungslegung bestim-
men die geltenden Regelungen, dass die Hochschulen verpflichtet sind, ihren Jah-
resabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorzulegen.  
 
Nach einer der Komplexität des mit der Umstellung zur kaufmännischen Rech-
nungslegung verbundenen Paradigmenwechsels geschuldeten Übergangsphase 
und notwendigen Abstimmungen mit den Hochschulen, Wirtschaftsprüfern und 
anderen Ressorts hat es Verzögerungen in der Vorlage der Jahresabschlüsse ge-
geben. Ein Grund für die Verzögerungen liegt darin, dass das Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch Rahmenvertrag verlängerte Fristen ein-
geräumt hat, die zu deutlich reduzierten Kosten der Wirtschaftsprüfung führen. 
Nach Ziffer 4 des derzeit gültigen Rahmenvertrages werden die Prüfungen vor-
nehmlich in der Zeit vom 1. April bis 30. September eines Jahres von den Wirt-
schaftsprüfern durchgeführt. Dieser Rahmenvertrag für die Geschäftsjahre 2005 
bis 2008 wurde im Einvernehmen mit dem LRH abgeschlossen.  
 
Die Kosten für die Jahresabschlussprüfungen haben die Hochschulen zu tragen. 
Die Hochschulen haben die Finanzmittel mit einem Höchstmaß an betriebswirt-
schaftlicher Effektivität vorrangig zur Verbesserung von Forschung und Lehre ein-
zusetzen. Mit der Vereinbarung zur Möglichkeit der zeitlich verlagerten Prüfung 
konnten die Kosten für die Jahresabschlussprüfungen für die Hochschulen für die 
Jahre 2005 bis 2008 minimiert werden, da die Wirtschaftsprüfer in den ersten Mo-
naten des Jahres durchschnittlich höhere Kostensätze geltend machen.  
 
Es ist beabsichtigt, auch für die Geschäftsjahre 2009 bis 2013 einen Rahmenver-
trag abzuschließen. Mit dem neuen Rahmenvertrag soll die Vorlage der testierten 
Jahresabschlüsse bis zum 30. Juni des folgenden Geschäftsjahres vertraglich ge-
regelt werden.  
 
Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens der Landesregierung wie folgt 
beantwortet:  
 
Zu 1:  
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat den Hochschulen bereits im Juni 
2008 zur Aktualisierung der Jahresabschlüsse folgenden Zeitrahmen aufgegeben:  
- Noch ausstehende testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2005 sind 

unverzüglich, spätestens bis 30. September 2008 vorzulegen.  
- Noch ausstehende testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2006 sind 

bis zum 31. Dezember 2008 vorzulegen.  
- Testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2007 sind bis zum 30. Juni 

2009 vorzulegen.  



- Testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2008 sind bis zum 31. Dezem-
ber 2009 vorzulegen.  

- Testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2009 sind dann - fristgerecht 
gemäß Bewirtschaftungsbestimmungen - bis zum 30. Juni 2010 vorzulegen.  

 
Hochschulen, die bereits einen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 vor-
gelegt hatten, wurden gebeten, den testierten Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2007 bis zum 31. Dezember 2008 vorzulegen und ab dem Geschäftsjahr 2008 
die Frist nach § 13 der Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trä-
gerschaft des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2003 einzuhalten. Dem Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur liegen inzwischen nahezu alle Jahresabschlüsse 
bis zum Geschäftsjahr 2007 vor.  
 
Es wird das Ziel angestrebt, den Vorlagetermin 30. Juni 2010 für testierte Jahres-
abschlüsse für das Geschäftsjahr 2009 einzuhalten. Dies gilt auch vor dem Hinter-
grund, dass mit Abschluss der Prüfungen der Jahresabschlüsse 2008 die Beauf-
tragungen der derzeitigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen (mit Ausnahme der in 
Trägerschaft einer Stiftung geführten Hochschulen) enden werden.  
 
Eine ordnungsgemäße Beratung des Haushalts wird, wie auch in den zurücklie-
genden Jahren, sichergestellt.  
 
Zu 2:  
Die Hochschulen haben sich gemäß § 1 B des Zukunftsvertrages verpflichtet, die 
Verwendung der zur Verfügung gestellten Finanzhilfen und Zuführungen mit ei-
nem Höchstmaß an betriebswirtschaftlicher Effektivität unter Einbeziehung gege-
benenfalls notwendiger Rationalisierungsmaßnahmen sicherzustellen.  
 
Die Hochschulen des Landes Niedersachsen haben sich bei der Bewirtschaftung 
der Landeszuführungen haushaltskonform verhalten. Die Verstärkung des Investi-
tionstitels zulasten der laufenden Zuführung ist nach 1.5.1.1 der VV zu § 26 LHO 
sowie per Haushaltsvermerk bei allen Hochschulen ausdrücklich zugelassen und 
sichert den Hochschulen unter Berücksichtigung der jährlichen Erfordernisse die 
notwendige Flexibilität zur Verwendung der Einnahmen.  
 
Zu 3:  
Im Zukunftsvertrag wird für eine mehrjährige Periode der allgemeine Rahmen für die 
Finanzhilfen bzw. Zuführungen des Landes an die Hochschulen insgesamt beschrie-
ben. Er orientiert sich an den zukünftigen Leistungen der Hochschulen in ihrer Ge-
samtheit. Auf Grundlage dieses Rahmens werden die Finanzhilfen bzw. Zuführungen 
an die einzelnen Hochschulen durch jährliche Haushaltsaufstellungsverfahren be-
stimmt, in denen auch die Analysen der Jahresabschlussberichtsprüfungen Berück-
sichtigung finden werden. Dies gilt auch für den Zukunftsvertrag II. 


